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Informationspflichten gemäß Art. 13 der Datenschutz-Grundverordnung     
(DSGVO) für das Kinderferienprogramm der Gemeinde Scheeßel 
 
Vorbemerkung  
 
Wir erheben und verarbeiten die persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger, die am Kin-
derferienprogramm der Gemeinde Scheeßel teilnehmen möchten gemäß den europäischen 
und deutschen gesetzgeberischen Bestimmungen. Daher informieren wir als verantwortliche 
Stelle nachfolgend darüber, wie, zu welchem Zweck und auf Grund welcher Rechtsgrundlage 
wir personenbezogene Daten von Ihnen verarbeiten.  
 
1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:  
 
Gemeinde Scheeßel 
Die Bürgermeisterin 
Untervogtplatz 1 
27383 Scheeßel 
Telefon: 04263-9308-0  
E-Mail: info@scheessel.de  
 
2. Beauftragte oder Beauftragter für den Datenschutz:  
 
Zweckverband KDO  
Elsässer Straße 66  
26121 Oldenburg  
Telefon: 0441/9714-159  
E-Mail: datenschutz@scheessel.de  
 
3. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten  
 
Ihre Daten werden dafür erhoben, um die ordnungsgemäße Planung, Organisation und Durch-
führung des Ferienprogramms zu ermöglichen. Insbesondere werden die Daten dafür erho-
ben, um 

 die Registrierung (Interessenbekundung) für das Kinderferienprogramm zu ermögli-
chen 

 die Belegung der einzelnen Veranstaltungen zu planen und durchzuführen 
 dem Veranstalter die Personendaten und Personenzahl der Teilnehmer mitzuteilen 
 festzustellen, welche Gebührenpflicht bei den einzelnen Teilnahmen entsteht 
 festzustellen, ob die für die Betreuung der Teilnehmer während der Veranstaltung not-

wendigen medizinischen Grundinformationen (z.B. Allergien, Medikamentenpflicht, 
usw.) vorhanden sind 

 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs 1 lit. A DSGVO verarbeitet. Demnach ist eine 
Einwilligung zur Datenverarbeitung erforderlich. Im Rahmen der Anmeldung zum Kinderferi-
enprogramm geben Sie eine Einwilligungserklärung zur Verarbeitung Ihrer Daten im Rahmen 
der oben aufgeführten Zwecke ab. Diese Einwilligung erfüllt die Erfordernisse des Art. 6 Abs. 1 
lit. A DSGVO und kann jederzeit durch die betroffene Person oder dessen/deren Erziehungs-
berechtigten widerrufen werden.  
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4. Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden weitergegeben an: 

 den zuständigen Sachbearbeiter in der Gemeindeverwaltung 
 den Datenbankbetreiber der Kinderferienprogrammsoftware 
 den jeweiligen Veranstaltungsleiter, 

 
um die ordnungsgemäße Planung und Durchführung des Kinderferienprogramms gewährleis-
ten zu können.  
Ihre Daten werden nicht an ein Drittland übermittelt. Sowohl die Erhebung als auch Verarbei-
tung der Daten findet ausschließlich auf den Servern deutscher Unternehmen/Verwaltungen 
statt. 
 
5. Dauer der Speicherung  
 
Ihre Daten werden nach der Erhebung bis zum Abschluss des Kinderferienprogramms, längs-
tens jedoch für die Dauer von einem Jahr gespeichert.  
 
6. Betroffenenrechte  
 
Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) insbesondere folgende Rechte:  
 
- Recht auf Auskunft über die verarbeiteten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO),  
- Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung (Art. 17 DSGVO),  
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO),  
- Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO),  
- Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO),  
 
7. Beschwerderecht  
 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, wenn sie der 
Ansicht ist, dass ihre personenbezogenen Daten rechtswidrig verarbeitet werden. 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Prinzenstraße 5  
30159 Hannover  
Tel. 0511- 120 45 - 00  
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de 
 
8. Widerruf 
 
Wenn Sie in der Verarbeitung durch die Gemeinde Scheeßel durch eine entsprechende Erklä-
rung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung 
wird durch diesen nicht berührt.  
 
9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
 
Die sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Die Gemeinde Scheeßel benötigt Ihre Da-
ten, um eine Teilnahme am gemeindlichen Kinderferienprogramm zu ermöglichen, die durch 
die Teilnahme anfallenden Gebühren abzurechnen und die Durchführung der einzelnen Ver-
anstaltungen organisieren zu können.  
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, kann eine Teilnahme am Kinderferienpro-
gramm der Gemeinde Scheeßel nicht ermöglicht werden. 
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